
 

 

 

 

Beschlussvorlage   

 Nummer: III/2001/01796 
 Datum: 25.09.2001 

 
Wiedervorlage:  
Aktz.:  
Bezug-Nr.:  
Abteilung/Amt/Fraktio
n: 

Amt für Rechtsangelegenheiten 

 Borries, Ralf 
 
Beratungsfolge Termin Status Zustim-

mung 
Verän-
derung 

Ableh-
nung 

Hauptausschuss 10.10.2001 öffentlich 
vorberatend 

   

Stadtrat 17.10.2001 öffentlich 
beschließend 

   

 
Betreff:  Ergänzung Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse der Stadt Halle 

(Saale)Ergänzung Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse der Stadt 
Halle (Saale) 

  
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt, die Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse des Stadtrates der Stadt 
Halle (Saale) vom 22.11.2000 wie folgt um Punkt II. 8 zu ergänzen: 
 
8. Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten (Innenausschuss) 
 
Empfehlungsrechte 
 
1. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soweit nicht die 
     ausschließliche Zuständigkeit des Oberbürgermeisters gemäß § 63 (4) GO LSA  
     gegeben ist 
 
2. Angelegenheiten des Brand- und Katastrophenschutzes im eigenen Wirkungskreis 
 
3. Straßenverkehrsregelungen im eigenen Wirkungskreis, soweit nicht andere Ausschüsse 

zuständig sind 
 
4. Gefahrenabwehrverordnung (Stadtordnung) im eigenen Wirkungskreis 
 
5. Angelegenheiten des Gewerberechts im eigenen Wirkungskreis 
 
6. Angelegenheiten der Märkte im eigenen Wirkungskreis 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 



Ingrid Häußler 
Oberbürgermeisterin 
 
Begründung: 
 
 
In seiner Sitzung am 20.06.2001 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) die Bildung eines 
empfehlenden  Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten mit der Bezeichnung Innenausschuss 
beschlossen. In der Sitzung am 19.09.2001 erfolgte eine entsprechende Änderung der 
Hauptsatzung.  
 
Um die Arbeitsfähigkeit des Innenausschusses zu erreichen, ist daher eine Ergänzung der 
Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 
22.11.2000 erforderlich. Bezüglich der Zuständigkeiten des Innenausschusses werden die oben 
genannten Zuständigkeiten vorgeschlagen, die bereits der ehemals existierende 
Innenausschuss gehabt hat und die sich bewährt haben. 
 
 


